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371/2021 
 
 
Öffentliche Zustellung 
 
 
 
eines Schreibens des Kreises Paderborn 
 
 
Gem. §§ 1, 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG) vom 07.03.2006 wird das Schreiben des Kreises Paderborn, Amt 32 (Ordnungs-
amt) vom 31.05.2021, Az.: 32/3858 05 an 
 
Frau 
Susanne Elisabeth Filter 
letzte bekannte Anschrift: Ükern 5, 33098 Paderborn 
 
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
 
Eine Zustellung auf andere Art kann nicht erfolgen, da der derzeitige Aufenthaltsort der Empfängerin 
unbekannt ist und eine Zustellung an einen Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht möglich 
ist. 
 
Das Schreiben des Kreises Paderborn vom 31.05.2021 (Az.: 32/3858 05) kann beim Kreis Paderborn 
– Amt 32, Aldegreverstr. 10 - 14, 33102 Paderborn, Gebäudeteil C, Zimmer C.00.06, während der 
üblichen Sprechzeiten (Mo – Fr: 08:30 – 12:00 Uhr, Do: 14:00 – 18:00 Uhr und nach Vereinbarung) 
eingesehen werden. 
 
 
Hinweis: 
Durch die öffentliche Zustellung wird eine Frist in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. Das Schreiben gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungs-
weise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
 
 
 
Kreis Paderborn 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
gez. 
Gottwick 
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372/2021 
 
Öffentliche Zustellung 
 
 
 
eines Bescheides des Kreises Paderborn 
 
  
 
Gem. §§ 1, 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG) vom 07.03.2006 wird der Bescheid des Kreises Paderborn, Amt 36 (Straßenver-
kehrsamt) vom .19.05.21, Az.: 36/PB-AL999 an 
 
Frau 
Alexandra Lisakovska 
letzte bekannte Anschrift: Ferdinandstraße 51a, 33102 Paderborn                                                
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
 
Eine Zustellung auf andere Art kann nicht erfolgen, da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 
unbekannt ist und eine Zustellung an einen Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht möglich 
ist. 
 
Der Bescheid des Kreises Paderborn vom 19.05.2021 (Az.: 36/PB-AL999) kann beim Kreis Paderborn 
- Straßenverkehrsamt , An der Talle 7, 33102 Paderborn, Zimmer 123, während der üblichen Sprech-
zeiten (Montag bis Freitag 07.30 bis 12.00 Uhr, Dienstag von 14.00 bis 16.00 Uhr und Donnerstag von 
14.00 bis 18.00 Uhr) eingesehen werden. 
 
 
Hinweis: 
Durch die öffentliche Zustellung wird eine Frist in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungs-
weise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
 
 
Kreis Paderborn 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
gez. 
Schäfer 
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373/2021 
 
 
Öffentliche Zustellung 
 
 
 
eines Bescheides des Kreises Paderborn 
 
  
 
Gem. §§ 1, 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG) vom 07.03.2006 wird der Bescheid des Kreises Paderborn, Amt 36 (Straßenver-
kehrsamt) vom .18.05.21, Az.: 36/PB-NO4 an 
 
Herrn 
Emil Pawel Lowczak 
letzte bekannte Anschrift: Heiersstraße 37, 33098 Paderborn                                                
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
 
Eine Zustellung auf andere Art kann nicht erfolgen, da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 
unbekannt ist und eine Zustellung an einen Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht möglich 
ist. 
 
Der Bescheid des Kreises Paderborn vom 18.05.2021 (Az.: 36/PB-NO4) kann beim Kreis Paderborn - 
Straßenverkehrsamt , An der Talle 7, 33102 Paderborn, Zimmer 123, während der üblichen Sprechzei-
ten (Montag bis Freitag 07.30 bis 12.00 Uhr, Dienstag von 14.00 bis 16.00 Uhr und Donnerstag von 
14.00 bis 18.00 Uhr) eingesehen werden. 
 
 
Hinweis: 
Durch die öffentliche Zustellung wird eine Frist in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungs-
weise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
 
 
Kreis Paderborn 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
gez. 
Schäfer 
 
  



                                                                  Amtsblatt 
für den Kreis Paderborn 

 

78. Jahrgang 02. Juni 2021               Nr. 128 / S. 5    
 
374/2021 
 
Öffentliche Zustellung 
 
 
 
eines Bescheides des Kreises Paderborn 
 
  
 
Gem. §§ 1, 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG) vom 07.03.2006 wird der Bescheid des Kreises Paderborn, Amt 36 (Straßenver-
kehrsamt) vom .12.05.21, Az.: 36/PB-BB7486 an 
 
Herrn 
Istvan Nagy 
letzte bekannte Anschrift: Lange Straße 7, 33154 Salzkotten 
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
 
Eine Zustellung auf andere Art kann nicht erfolgen, da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 
unbekannt ist und eine Zustellung an einen Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht möglich 
ist. 
 
Der Bescheid des Kreises Paderborn vom 12.05.2021 (Az.: 36/PB-BB7486) kann beim Kreis Paderborn 
- Straßenverkehrsamt , An der Talle 7, 33102 Paderborn, Zimmer 123, während der üblichen Sprech-
zeiten (Montag bis Freitag 07.30 bis 12.00 Uhr, Dienstag von 14.00 bis 16.00 Uhr und Donnerstag von 
14.00 bis 18.00 Uhr) eingesehen werden. 
 
 
Hinweis: 
Durch die öffentliche Zustellung wird eine Frist in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungs-
weise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
 
 
Kreis Paderborn 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
gez. 
Schäfer 
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375/2021 
 
Öffentliche Zustellung 
 
 
 
eines Bescheides des Kreises Paderborn 
 
 
Gem. §§ 1, 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG) vom 07.03.2006 wird der Bescheid des Kreises Paderborn, Amt 36 (Straßenver-
kehrsamt) vom 25.05.2021, Az.: 36.1/SA/PB-XX3333 an. 
 
Herrn 
Blasi, Carmine 
letzte bekannte Anschrift: Lichtenturmweg 35, 33100 Paderborn 
 
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
 
Eine Zustellung auf andere Art kann nicht erfolgen, da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 
unbekannt ist und eine Zustellung an einen Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht möglich 
ist. 
 
Der Bescheid des Kreises Paderborn vom 25.05.2021 (Az.: 36.1/SA/PB-XX3333) kann beim Kreis Pa-
derborn - Straßenverkehrsamt , An der Talle 7, 33102 Paderborn, Zimmer 123, während der üblichen 
Sprechzeiten (Montag bis Freitag 07.30 bis 12.00 Uhr, Dienstag von 14.00 bis 16.00 Uhr und Donners-
tag von 14.00 bis 18.00 Uhr) eingesehen werden. 
 
 
Hinweis: 
Durch die öffentliche Zustellung wird eine Frist in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungs-
weise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
 
 
 
Kreis Paderborn 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
gez. 
Markman 
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376/2021 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Kreis Paderborn 
Der Landrat 

Aldegreverstr. 10-14 
33102 Paderborn 

 
 
Az.: 66.3/42567-17-600   
 

Erteilung der Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb einer Windenergieanlage 
in Borchen, Gemarkung Etteln, Flur 11, Flurstücke 19 und 20 

Antragstellerin: Naturavis Huy GmbH & Co. KG, Kreuzstr. 3, 59609 Anröchte 
 
Gemäß § 21a der Verordnung über das Genehmigungsverfahren (9. BImSchV) in Verbindung mit § 10 
Abs. 8 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) und § 27 des Gesetzes über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (UVPG) wird hiermit bekannt gegeben, dass der Naturavis Huy GmbH & Co. 
KG mit Bescheid vom 20.05.2021 die Genehmigung gemäß § 4 BImSchG zur Errichtung und Betrieb 
einer Windenergieanlage des Typs Enercon E-141 mit einer Nabenhöhe von 158,95 m und einer Nenn-
leistung von 4.200 kW erteilt wurde. Die Anlage ist der Ziffer 1.6.2 des Anhangs 1 zur Verordnung über 
genehmigungsbedürftige Anlagen (4.BImSchV) zuzuordnen. 
 
Der Genehmigungsbescheid enthält Auflagen zur Sicherstellung des Immissionsschutzes, zu Belangen 
des Baurechts, zum Naturschutz, zum Brandschutz, zur Wasser- und Abfallwirtschaft, zum Denkmal-
schutz, zu Belangen des Arbeitsschutzes und zur Kennzeichnung als Luftfahrthindernis. Die Genehmi-
gung erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren des auf die Bekanntgabe des Bescheides folgenden 
Tages mit dem Betrieb der genehmigten Anlage begonnen worden ist. 
 
Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. 
 
Die Klage ist schriftlich beim Oberverwaltungsgericht Münster (Aegidiikirchplatz 5, 48143 Münster oder 
Postfach 6309, 48033 Münster) oder mündlich zur Niederschrift beim Urkundsbeamten der Geschäfts-
stelle des Oberverwaltungsgerichts Münster oder durch Übertragung eines elektronischen Dokuments 
an die elektronische Poststelle des Oberverwaltungsgerichts Münster zu erheben. Das elektronische 
Dokument muss für die Bearbeitung durch das Oberverwaltungsgericht Münster geeignet sein. Es 
muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder 
von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a Ab-
satz 4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) eingereicht werden. Die für die Übermittlung und Bearbei-
tung geeigneten technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Ver-
ordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das 
besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) vom 
24. November 2017 (BGBl. I S. 3803).  
  
Hinweise:  
 
Falls die Frist durch das Verschulden einer von Ihnen bevollmächtigten Person versäumt werden sollte, 
so würde deren Verschulden Ihnen zugerechnet.   
Ihre Klage muss innerhalb der Monatsfrist bei Gericht eingegangen sein. Gegner einer Klage gegen 
diesen Bescheid ist der Kreis Paderborn.   
  
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.nrw.de.  
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Der Genehmigungsbescheid mit den dazugehörenden Antragsunterlagen liegt in der Zeit vom  
 

04.06.2021 bis einschließlich dem 18.06.2021 
 
bei der Kreisverwaltung Paderborn, Amt 66 Umweltamt – Sachgebiet Immissionsschutz, Gebäude C, 
Zimmer C.03.19, Aldegreverstr. 10-14, 33102 Paderborn, aus. Er kann dort an jedem behördlichen 
Arbeitstag - nach vorheriger Terminvereinbarung unter 05251 308-6668 während der Dienststunden 
eingesehen werden. Von Personen, die im Verfahren Einwendungen erhoben haben, kann der Be-
scheid dort bis zum Ablauf der Klagefrist angefordert werden.  
 
Der Genehmigungsbescheid ist zudem unter https://www.kreis-paderborn.de/kreis_paderborn/buer-
gerservice/amtsverzeichnis/aemter/66-umweltamt/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen-Immissi-
onsschutz/Bekanntmachung-21-a-9-BImSchV.php und unter uvp-verbund.de einsehbar.  
  
Mit dem Ende der o.g. Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch gegenüber Dritten als zugestellt.  
 
Im Auftrag  
 
gez.  
 
Kasmann 
 


